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V. Die neue Architektur der �taatlichkcit zwischen
Verantwortungsteilungen und Internationalisierungen 

Das Vorstehende erhellt, daß sich in diesem Sektor, und das 
madit ihn als Rckrcnzgcbict n.:chtspolitischcr wie rcchts
<logmatischcr Entwicklungen interessant, Veriin<lerungcn der 
bisherigen Staatliehkcit zeigen, vun denen man vermuten 
kann, <lal'1 sie in anderen Bereid1cn ebenfalls zu heobaehten 
sind. Sie sehbgen sich einer \·eriinderten !{olle des Staates 
11ieder, der weniger leistet als die gesellsel1aftliche Ldstung 
gewiihrleistet, Jer ei11e11 I,al1111e11 für die Selbstregulierung 
gesdlsehaftlicher Akteure setzt, der in Jen globalisiertl!n Net
zen für den Sdhstsehutz seiner Bürgcr sorgt, de11 Sehutz aber 
nur noeh begrenzt selbst ge\\'iihrleisten kann. Die nationale 
Rcehtsordnung wird in erhebliehem Umfang supra- und inter
natioual überformt scin und mit den llegelungsansprüehcn 
n:rsclbständigter gcscllsehaftlieher Teilsysteme abgestimmt, 
Jureh Jiesc entlastet, abcr aueh herausgdorJert sein. Dieses 
Bil<l der Staatlichkeit bßt sieh kaum mit Jem naeh innen 
som·erünen un<l nach aul'icn gcsehlossencn �ationalstaat be
sdireil>cn. l licr cine 11c11c ,\rehitcktur dcr Sta:rtlichkcit zu 
entwiekdn, <lie Jie l'luralitiit Jer l{cehtsorJnungen anerkennt, 
<lie aber auch deren Legitimitiitsgrundlagen erhült, wird zu 
Jen zentralen Aufgaben <les 21 . .Jahrhunderts gehören. Das 
lnformationsn.:eht ist insofern ein beson<lers geeignetes Re
ferenzgebiet für diesc Enwieklungen, weil die Informations
infrastrukturcn Aus<lruek wie �lotor der Internationalisierung 
<ler Ilan<llungszusamnwnhiingc sin<l. 
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lkchtspolitik der Zukunft -
Umweltrecht 

1. Entwicld1111.�stc:J1Jc:m:c:n
,\_ .. :S:ormc:ntlut"
1\ lntL'lll:tlion;,lisic:11111g
C. l·:xc:k111h-l:tsti.�lu:il der Rc:c:htsc:tzu11g
!)_ Tc:c:hnisic:rnng cks fü:chts
E_ Einhc:zic:hu11g l'ri1·ater in l{c:ehtsc:tzung und Kontrolle: 

E Fürdcrung 1·011 fn:iwilligcm umweltsdionendc:m \"erhalten
G. Komplexere Zielsetzungen

II. l'rohlcmc:
III. J\11sg:1ugshL·diug111tg<.:Jt fiir lkforttt<.:11 

A. Akzc:pt:mz der Entwic:klungstcmlcnzcn 
B. Klarc:rc (irundoricntierung

I\� Drei \'orsc:hliigc 
A. L:mwcltschutz als Grundrechtsschutz
B. Dcmokratisic:rung dcr \'crorJnungsgchung
C_ Kodifik:tt ion des limwcltrcchts

Die Entwicklung <les Umweltrechts zeigt eine Reihe von Tc11-
denzen (1.), die zwar rechtsstaatliche und demokratische l'rn 
blemc erzeugen (II.). Sinnvolle l{eformen sollten diese 'fondcn
zcn aber wegen ihrer Unvcrmeidliehkeit und ihrer positiven 
Seiten akzeptieren; eine vernünftiger Umgang mit ihnen ist 
möglich, wenn man sich Klarheit über Ziele und Schwerpunkte 
des Umweltrechts verschafft (III.). Auf <lieser Crundlage \\"er
den <lrci Vorsehliigc gcmaeht (IV). 
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1. Entwicklungstendenzen

Am 24. Mai 199(, ,nink: im Bundesgesetzblatt Jic Verordnung 
Jcs Bundesministers für wirtsehaftlichc Angelegenheiten über 
�ehutzmaßnahmen bctrcffenJ Rasennüiher1 kundgcmaL:ht, die 
(iL:,n.:rbctrcibL:nJL:n dil! l•:rzL:ugung und den VL:rl,auh·on beson
ders lauten l{asL:11111iihcrn \'crliictet u11d siL: im üliri,t:,en dazu 
,·crpflichtct. zul;1ssi,(:e ({;1se11m;ihcr mit einer lkdic11ungsan
kilu11g und ei1w111 Schild auszust:1ttc11. auf dem die Liirm
illlL'llsitiit an.i.:e.i.:ehcn ist. l lic Erl:1ssuu,i.; der l{:1scJ1Jlliiher
\'crorJnu11g war kein dramatisd1es Ereignis, Joch lassen sich 
schon an diesem klcinL:n - L:infadwn und übcrsehaubarcn -
Beispiel zentrale Te1H.knzcn tkr Entwicklung des Umwclt
rcd1ts in JL:n letzten Jahn.:n :wi,(:cn. 

1\. ,,Nonncrttlut" 

Vor dL:r RascnmüherverorJnung hat es, soweit ersichtlich, 
keine vergleichbaren Vorschriften gegeben. Der Schutz vor 
l{ascnmüherlürm wurde allenfalls durch ortspolizciliehc und 
tageszcithL:zogcnc l\Whvcrbotc geregelt, dil! nun aber durch 
Jic VL:rorJnung wctkr bcscitigt nod1 übcrflüssig wcrdcn.2 Wie 
in andercn llcchtshcrcichcn hat aud1 im llnrn·cltrccht die Zahl 
an einschliigigen (;csl!tzen und \'L:rorJnungcn Jcutlid1 zuge
nommen:' ZT hanJdt l!S sid1 um Neurcgdungen - so aus den 
ktztcn beiden Jahren etwa Jas lmmissionssehutzgcsctz-Luft,4 

<las TicrtransportgL:setz-Luft5 oder <lil! \Viisehtrockncrver
brauehsangabcn-Vcrordnung'' -, zT um beson<lL:rs intensive 

1 BGH! 199(,/239; im folgenden: Rascnmiihcn-crordnung. 
1 Dagegen hat das deutsche Gegenstück - ,He Rascnmiihcrliirm-Vcrord

nung BGB! I 1992, 1248 i<lF I 1993, 512 - Bctricbszcitcnrcgclungcn einbe
zogen. 

„ llclcgc mut\ ich hic.:r sd111ldig hlcihc11, doch es reicht zll ein Blick auf 
die ,·011 llt:�sd1cidcr jiihrlich hcra11sgcgchc11c Sammlung „L:mwcltrccht"; 
,·gl auch 111ci11c11 Bericht zur Entwicklung des L:mwcltrcchts in den Jahren 
1 ')'!(, und l 'J'J7 in der l{c,·uc c11rnp1ec1111c dc droit de l"c1l\ irnnncmcnt (im 
llruck). 

1 ll<:BI I l'J'J7/ l 15. 
� ll(:lll 19%/152. 
'' l\(:Bl 19%/57'J. 
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oder h�iuiigc;\ndcrungcn von Vorschriften -so zB im \.bfall-
7 unJ Chcmilwlicnrec:hts uJcr im Wasserrct.:ht., _ und zT um 
eine Ver�ichtung "?n Rcgclungcu im Vcrortlnung�wcg-crwa 
durch J1c Depornc,·crorJnung, 10 tlic .\bwasscrcmissioP ·-

J II 
' •• 

vcror 11u11,�cn unJ \·crordnungt:Jl zum C ,cntcehnil,�csctr. · · 

/;_ !111cr11u1ioll(1/isicn111c; 

Dil! l{a�e11111:il1L·1,e1111d11u11g ist 11icli1 d:1� 1-:1,!'el111t� i 11 rcit. 1\, 1 
in11�'.IJ'.oliti�cl1cr lli.�kussion über <lie Bct'ricdi�un; JringcnJe 1 

Bcdmfnisse der Ccscllschafc son<lc:rn sil! wurde erlassen. weil 
das - in !:i l ckr \"enmlnung aufgczühlte - Hichtlinic:n tk:r 1-:(; 
vcrlan.�cn. \ucli alle ;1mkrc11 f:en:inntcu J\:ornwn gda� 11 _ wi,· 
pr;1kriseli :dk 11c111.:rc11 lted11sak1L: i111 ll111\\-eiLl><.:n.:i<.:lt - ;111 f 
gcm<:iJ1sdiafcsreehc.lichc \'orgabcn zurtt(;k. Der Zusamrm:n
h,tn I kann Jabci sehr inccnsi\· sein: Die -!2.r--i0\·cllc 1J Ji.;r 
DurcbführungsvcrorJnung zum Iüaftfahrgcser.r. Ycrwc:ist cnn 
auf 27 EG-�urmc:n. Zu Jen gcmcinsehaftsrcdnlic..:hcn \'or,1;;. 
�cn konm1_c..:11 ,·,i1kL:rrcc:htlid1c \b·pfli<.:litun_i�c:n. �o hat ,las
larlamc11t 111 Jen lelztcn bl!iJcn .lahrc..:n etwa die: !{;ir.ifikation 
der __ ;-,:.\\'iistcn l-<111n:11 t icrn, H t!L:r ( :hcmit:\\";I ff 1.:nk, Jll\\.:ntion. 1 
des Lhi.;rci1d,,!_111111c11:-; hctreft\.:nd grcuziih1.:1;,.cli1dtc11tlc t;L 

wüsser, 11' d1.:s l l l,1.:reinlwn11ncus über die t ·111\\'elt,·i.;nri1•ili •l 1 -
kcitsprüf1111.I.! i111 �rcnzülii.;r$c.:hrl.!itL:ndcn l{:ilinic:.n 1 ; LIIJJ Je;,. 

7 i\\\'G-.\"on:lle il( :Jll 19%/.i.l·L 
8 Chcm(; 199(,. BGB! I 1997 /53. 
9 �o\"cllcn BGB! 1996/795, 1996/796, I 1997/59 un<l l 1997/7-! zum 

WRG 1959. 10 BGB! 19')6/(,49.
11 Allgemeine AhwasscrcmissionsV BGB] 199(,/18(,; Branchcn-,\bwas

scrcmissions\'cn BGB! 19')6/92, 1996/153, 1')%/6(,7-(,72, II 1997/.14-1-
350. 

12 System\' Jl(;BJ l'J9(,/J 1(,; (;crn11ais,·crliot\' B(:111 II l9'J7/•l5; Fn:i
sctzungsV llC:Bl 11 l 'J'J7 /·l'J; i\nhiirnngsV B(;BJ II l 'J'J7 /(, J; < ;rn t1.:cl i11 ik-f ,c
bcnsmittcl-Kc11mcir.:l111ungs\' ]l(;BL II l ')')7 /8'). 

IJ ]l(;]l] 111')97/HO. 
14 BGB! III 1')97/1.l'J. 
15 11(;11! III l 'J'J7 /.18. 
16 BGB! l 9%/:'i7H. 
17 BGB! III 1997/201. 
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Protokolls betreffend die Bckiimpfung von Emissionen flüch
tiger organischer Verbindungen oder ihres grenzüberschrei
tenden Flusscs 18 (zum Übereinkommen über wcitriiumige 
grenzüberschreitende Luftverunreinigungen), jeweils unter 
Erfüllung�vorbchalt, genehmigt. Innerstaatliche Umsetzungs
regelungen sind also auch hier erforderlich. Zur Chemie
waffenkonvention \\Urc.lcn bereits ein Ausführungsgesetz und 
eine Durchführungsverordnung erlassen. 1'1 Das Durchführungs
gesetz zum \Vashingtoncr Artcnschutzühcrcinkommcn20 und 
die Robbenfcllcinfuhrvcrbots-Vcrordnung� 1 hieti.:n Beispiele für 
Fälle, in denen völkerrechtliche und gcmcinschaftsrcchtlichc 
Vorgaben zugleich zu erfüllen waren. Der Art !Sa-Vertrag der 
Ländcr22 zur Umsetzung des Europäischen Übereinkommens 
zum Sdmtz von Tieren in land,virtschaftlichen Tierhaltungen 
zeigt die föderalen Implikationen. 

C. E.wkutivlastigkeit der Rechtsec:;img

Die Rasenmähcrverordnung ist eine Verordnung. Ihre gesetz
liche Grundlage - § 69 Abs 1 GcwO - ist nicht mehr als eine 
generelle Ermiiehtigung zur Vorschreibung von Maßnahmen 
zur Vermeidung einer Gefährdung von Leben oder Gesund
heit von Menschen oder zur Vermeidung von Belastungen der 
Umwelt; weitere inhaltliche Ma1�stiibc cnthiilt sie nicht, so 
daß die eigentlichen Festlegungen dem zuständigen Minister

überlassen blieben. In Wirklichkeit hatte er zwar keine großen 
Wahlmöglichkeiten, weil er ja tlas entsprechende EG-Recht 
umsetzen mul\tc, doch \\ird dieses ja ebenfalls s hwcrgcwieh
tig von Vertretern der Exekutive erzeugt. Diese dopp ltc Verla
gerung der R cht ·ctzung auf die Exekutive- über die Interna
tionalisierung des Umweltrechts und die Ucschränkung der 
gcsctzlid1cn Regelungen auf allgemeine Ziclrnrgabcn die Be
reitstellung vcrschic<lcncr lnstrumcntc und tlcr ·ntsprcchcn-

1• BGBI 1111997/IM. 
19 BGB! 11997/24, II 1')97/145. 
10 BGUI 1996/179. 
21 BGlll 1996/248. 
22 Zuletzt Bgld LGBI 1996/J.1. 
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den Verordnungsermächtigungen -wird immer stürkcr: Allein 
das Betriebsanlagenrecht der Gewerbeordnung enthält vier 
Vcror<lnungscrmächtigungcn zur Konkretisierung von Gcnch
�igun�spflicht und -verfahrcn23 und sechs zur Festlegung 
mhalthchcr Anforc.Icrungcn;24 die Determinanten zu ihrer In
anspru?lmahmc finden sich zunehmend im Gcmcinschafts
rccht. 20 Die auf tlicsc Ermächtigungen gestützten Vcrordnun
�cn sind dann oft sehr umfangreich: ZB umfaßt die (ua) auf 
§ 82 Abs 1 Gcwü gestützte Verordnung über brennbare Flüs
sigkcitcn21' 1.11 Paragraphen und .1 Anlagen.

D. Technisierung des Rechts

Die Rascnmiihcrvcrordnung cntlüilt zwar nicht mehr als vier 
kurze Paragraphen, von denen im übrigen der erste nur die 
umgesetzten EG-Richtlinien aufzählt. Trotzdem umfaßt sie 21 
S�itcn im Bunc.Icsgcsctzblatt. Das liegt an ihren Anhängen, 
die das technische Verfahren zur Ermittlung der relevanten 
Geräuschemissionen festlegen. Was sich hier im Kleinen zci,;t 
gilt auch im Großen: Je konkreter Umwcltrcchtsvorschrift:1; 

2.1 § 74 Ahs 7 -gcnchmigungsfrcic Bctricbs:ml:1gcn; § 76 Abs l -:\lasd 1 i
ncn, Geräte und Ausstattung, deren Verwendung keine Genehmigungs
pflicht begründet; § 359b Abs 2 und 3 -Festlegung der Anlagen, die einem 
\'Crcinfachten Genehmigungsverfahren unterliegen; § 359b Abs 6 - Festle
gung der Anlagen, die jedenfalls nicht einem ,·creinfachten Genehmigungs
verfahren unterliegen. 

2• § 77 Abs 3 - Begrenzung mn Emissionen mn Luftschadstoffen nach
Verordnung gem § 10 lmmissionsschutzG-Luft; § 82 Abs 1-näherc Vorschrii
tcn über Bauart, Betriebsweise, Ausstattung und Emissionsgrenzen; § 82a 
Abs 1 -Bezeichnung gcfahrgcncigtcr Anlagen und Festlegung mn besonde
ren Pflichten. \\'eitere, auch für Betriebsanlagen umwcltrclcvante Ermiichti
g�ngcn c'.Ithält die Ge\\{) in§ 69 Abs 1-Sehutzmaßnahmen zur Vermeidung 
emcr Gefahrdung ,·on Lehen oder Gesundheit von :\lcnsehcn oder zur Vermei
dung von Umwclthclastungen hei der Gewerbeausübung; § 70a -Schutz rnr 
Tierquälerei; § 72 Ahs 2 -Verfahren der Feststellung c.ler Lärmemission rnn 
Maschinen und Geriitcn. 

25 D:is jüngste Beispiel bietet <lic Ricl1tlinic 9(,/(il/EG Jes llates 1· 

24.9.1996 über Jic integrierte Vermeidung und Verminderung c.lcr Umwelt
verschmutzung (IVU-Richtlinie), Aßl 1996 L 257/26. 

26 BGBI 1991/240. 
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werden, desto technischer ist idR ihr Inhalt. Das Umweltrecht 
beruht in weiten Bereichen auf dem Prinzip der Vermeidung 
von Emissionen nach dem Stand der Tcchnik,27 der durch 
Grenzwerte operationalisiert werden kann28 

- aber nur dann, 
wenn die Meßgrößen, die Meßverfahren und die Umrechnung 
der Meßergebnisse in die entscheidenden Werte genau, dh in 
naturwissenschaftlicher, technischer und mathematischer 
Fachsprache, geregelt wcrdcn. 29 Das gcsdlidH idR durch 
Verordnungen, die aber oft, wie auch unsere Rascnmühcr
veronlnung, auf tcchuischc Nonrn.:11 und llegelwcrkc weiter
verweisen. Jo 

E. Einbc.ci.c/mng Privater in Rcchtse�ung tmcl Kontrolle

Die Integration teehnischcr Normen in das llecht bedeutet 
cinc Einbeziehung Privatcr in die staatliche Rcel1tsctzung, 
denn technische Normen sind Standards, die von privaten In
stitutionen und ihren intcrnationalen Zusammenschlüssen 
weitgehend nach eigenen Regeln, wenn auch zT in Kooperati
on mit staatlichen Stellen, crstcllt wcn.lcn.31 Im Rasenmäher-

n ZB §§ 71a, 77 Abs 1 un<l 3 Ge\\{); � 2 Abs 1 lit a LRG-K. 
28 ZB § 82 Ahs l GcwO und Verordnung über die Begrenzung der Emission 

\'On luft\'crunrcinigcndcn Stoffen aus Gic1krcicn, BGB! 1994/44 7; § 3 Abs 3 
LRG-K und § 1J ff LRV-K B(iBI 198')/ l 'J wlctzt idF BGBl II 1997 /324. 

2� Vgl zB Anlage 2 zu§ S der Verordnung 13Gl31 l 994/ 44 7; § 8 Abs 5 LRG
K und §§ 2a ff LRV-K. 

30 Anhang 1 Punkt 5.2. und 5.3 Rascnmähcr\'crordnung; weitere Bei·
spiele: § 2a ff LRV-K; Anlage 1 zur Verordnung über die Lagerung rnn Druck• 
gaspackungcn 13Gl31 1995/666 (darin - Punkt 9 und l 0) \'erweise auf wci· 
tcrc 48 technische l\ormcn; iihnlich Anhang zur Verordnung für Anlagen 
zur Zementerzeugung BG131 1993/63; ähnlich Anhang zu LiisungsmittclV 
1995 BGl311995/872 (Begriffsdefinition „insbesondere" iS einer bestimm
ter ö:--Oll.\l). 

31 ZB Kminck, Staatsrechtliche Ansätze für eine Deregulierung im Wirt·
schaftsrccht, Jl31 1991, 409; für ücutschlan<l: /Jühm, Ocr :-:om1mensch 
(1996) 51 ff; Tmtc, \Vcchsclscitigc Verzahnung zwischen l'ri\'atrccht und 
üffcntlichcm Recht, in: Ilofm:111n-Ricm/Schmi<lt-Aßmann (Ilrsg), Öffcntli· 
chcs Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen (1996) 167

(199 ft); RL7Jgcling (Ilrsg), Umweltnormung. ücutschc, europiiischc und in· 
tcrnationalc Rechtsfragen ( l ')98). 
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bcispicl ,vurdcn die Normen in einer datumsmäßig bestimmten 
Fassung durch die Verordnung zu verbindlichen Rechtsregeln 
gemacht; diese Art von Rezeption über Verweisung oder Aner
kennung findet sich auch im GcmcinsehaftsrcchtY In weiten 
Bereichen, etwa beim Nachweis der Übereinstimmung von 
Produkten mit llarmonisicrungsrichtlinicn im Rahmen der 
sogenannten „Neuen Konzeption" der EG,33 bei der Bestim
mung dcs St:mdcs dcr Tcchnik im Anlagenrecht oder bei der 
Beurteilung von Lärm, haben technische Normen statt dessen 
oucr darüber hinaus - in ihrer jcwcils aktuellen Fassung -
rcchtsnurmühnliche Wirkungen, weil ihre Einhaltung aus 
rechtlichen oder faktischen Gründcn die Vermutung der Er
füllung gesetzlicher Anforderungen auslöst. Letztlich wird 
dann also der konkrete Inhalt des Umweltrechts - zumindest 
vorläufig und übcrwicgcnd -von Privaten bestimmt. Einc iihn
lichc Einbeziehung Privatcr in dic Rechtsetzung findet „im 
Kleinen" statt, ,vcnn zB Anlagenbetreiber Maßnahmcnplänc 
für Störfälle34 oder Sanicrungskonzcptc35 erstellen, die be
hördliche Vorschreibungen ersetzen. 

Die Rascnmähcrvcrordnung sieht weiters vor, daß die Erfül
lung ihrer Anfordcrungcn durch den Ilcrstcllcr oder den Ein
fuhrhändler durch eine Bescheinigung zu bestätigen ist, dic 
sich wiederum auf ein Prüfprotokoll stützt, das von einem 
staatlich anerkannten privaten oder öffentlichen Labor ausge
stellt wird; die direkte staatliche Kontrolle erfolgt nach der 
Rascnmähervcrordnung dagegen „sofern möglich, durch Stich
proben". Nicht nur die Erzeugung der Kontrollmaßstäbe, son-

32 ZB Art 12 Abs l lit a Verordnung 1836/93/E\\'G des RateS\" 29. 6. 199.1
über <lic freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem Gcrnein
s<:_haftssystcm für <las Umweltmanagement unJ die l,;mwcltbctricbsprüfung 
(Oko-Audit-\'crordnung), ABI 1993 L 168/1; und <lic darauf gestützte Ent
scheidung <lcr Kommission über die Anerkennung <lcr ISO-�OR.\114001 \" 16. 
4.1997, ABI 1994 L 104/37; dazu Wu.�kow, �ormung und UmwcltauJit, in: 
Rcngcling (F� 31) 55. 

33 Vgl zll G,iUcr, Europiiischc l\ormung und Rechtsangleichung (1990);
v Danww:;, Europarechtlichc Beurteilung der Umweltnormung. Kompeten
zen - Legitimation - Binnenmarkt, in: Rcngcling (F� 31) 187. 

34 § 82a Ge\\{) und StürfallV BGB! 1991/593.
35 § 79 Abs J (;cwO.
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dem auch die Überwachung ihrer Einhaltung wird also Priva
ten übertragen. Wir finden dieses Muster in vielfältiger Gestalt 
im neueren Umweltrecht-als Eigen- oder Fremdkontrolle, als 
beschränkte Mitwirkung an der staatlichen Kontrolle oder als 
private Vollkontrolle unter staatlicher Oberaufsicht: Zu nen
nen sind etwa die erweiterte Möglichkeit der Bestellung von 
nichtamtlichen Sachverständigen im Vcrwaltungsvcrfahrcn36 

oder die zT sehr weitgehende Modifizierung des Amtscrmitt
lungsgrundsatzcs im Verwaltungsverfahren durch die Übertra
gung von Pflichten zur Ermittlung, zum Nadnvcis oder zur 
Glaubhaftmachung umwcltrclcvantcr Sachverhalte auf die 
Antragsteller im Rahmen der Umwcltvcrträglichkcitcrklä
rung im UVP-Vcrfahrcn,37 auf die Hersteller und Glcichgcstcll
tc im Rahmen der Grundprüfung bei der Anmeldung von neu
en Stoffen im Chcmikalicnn.:cht-'8 oder auf die Nachbarn im 

r Verfahren zur Vorschreibung nachträglicher Auflagen für ge
werbliche Bctricbsanlagcn.3'J Weitere Beispiele bieten die 
Möglichkeit oder Verpflichtung von Anlagenbetreibern zur Be
nennung von verantwortlichen Betriebsbeauftragten für be
stimmte Umwcltschutzagcndcn,40 ihre Verpflichtungen, re
gelmäßig die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen 
selbst zu überprüfen oder durch akkreditierte Gutachter, staat
lich autorisierte Anstalten, Ziviltechniker, Gewerbetreibende, 
Sachverständige, geeignete Anstalten und Unternehmungen 
überprüfen zu lasscn,41 die fastcllung einer Sicherheitsanalyse 
für Störfälle durch Inhaber gcfahrgcncigtcr Anlagen, 42 die Nach
weispflichten der U ntcrnchmcn und Betreiber von Sammel- und 

36 §§ 52, 76 AVG idF BGB! 1995/4 71.
31 § 6 UVP-G.
-'" §§ 6 f ChemG und die ChemG-Anmeldungs- und l'rüfnaehweisV UGBI 

1989/40; ,·gl auch die Naehforschungspflichten nach dem Im·crkchrbringcn 
gern§ 21 ChcmG. 

39 § 79a Ahs 3 GcwO.
•0 Allgemein: § 9 Ahs 2 VStG; konkrete Beispiele: Stürfall-Sichcrhcitsbc

auftragtcr-§ 6 Abs 3 StürfallV BGB! 1991/593; Ahfallhcauftragtcr- § 9 Abs 
6 AWG; Abwasscrbcauftrngtcr - § 3.1 Ahs .1 WllG; Giftbeauftragter - § 44 
ChcmG; Strahlenschutzbeauftragter - § 7 Abs 4 StrahlcnschutzG. 

•1 ZB § 82b GcwO; § 7 Abs 1 LRG-K; § 134 WRG.
•2 § 82a GcwO und StürfallV BGBI 1991/59.1.
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Verwertungssystemen über die Erfüllung der Verpflichtungen 
aus der Vcrpackungsvcrordnung,43 die Berichtspflichten von 
Dcponicbctrcibcrn über Art, Menge und Herkunft der abgcb
gcrtcn Abfällc44 und ähnliches. Als Instrumente der Einbezie
hung Privater in die Kontrolle des Umwcltrcchtsvollzugs las
sen sich schließlich auch jene Vorschriften deuten, die Dritten 
unabhängig von ihrer rechtlichen Betroffenheit die •1cricht1i-e, 
ehe Geltendmachung von Umweltstandards crmügli_chcn,�:c 
oder ihnen, weil dies r'-:_chtlichc Durchsetzungsmöglichkeit •n 
durch demokratische Offcntlicbkcitslmntrolle crg:inzt, Tnfor
mationsmöglichkcitcn und -unsprüchc einräumen, zB nach 
den Auskunftspflicht- und Umweltinformationsgesetzen, über 
die allgemeine Einschbarkcit von Altlastenatlas und Priori
tätcnklassifizierung und den Auskunftsanspruch über die Auf
nahme einer Liegenschaft in Vcrdachtstlüchcnkatastcr, H, übcr 
Informationsptlichtcn des Staates, zl3 über Umwcltbcrichtc,47 

und von Unternehmen, etwa über Emissionsdatcn48 oder im 
Rahmen des Öko-Audit. 49 In diesen Fällen wird zwar nicht staat
liches Handeln durch privates ersetzt, aber durch die Einräu
mung von Rechtsmittelbefugnissen und die Information Priva
ter (ua) die Motivation zu staatlichem Handeln erhöht. 

F. Fördcnmg von freiwilligem umwcltscho11c11clcm Verhalten

Die Rascnmähcrvcrordnung verlangt schließlich, wie erwähnt, 
daß alle Geräte mit einem Schild ausgestattet werden, auf dem 
ihre Lärmintcnsitüt angegeben ist. Darin kann man auch ein 
Angebot an die Bürger sehen, im Zweifel die leiseren Rasenmä
her zu kaufen. In der letzten Zeit ist das Umweltrecht mit einer 
Reihe von Instrumenten der „Selbststeuerung" ergänzt wor-

43 §§ 3, 11 VerpackV BGBI II 1997/232.
44 § 134 Abs 4 \VRG. 
•5 Vgl § 19 Ahs 4 UV l'-(i zu den Rechten rnn Bürgerinitiativen im UVl'-

Verfahrcn. 
46 § 1.1 Abs 2 und 4, § 1-1 Ahs 5 AISAG.
<1 § 14 UIG.
◄S § 13 UIG.
49 Art .1 lit h Üko-Audit-V (F:\' .12).
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<lcn, Jic Bürgern un<l Unternehmen umwcltschoncn<lcs Ver
halten aus Eigcnintcri.=ssc crmüglid1c11 o<lcr nahelegen sollen. 
Dazu gehürcn zB \iclfiiltigc Kcnnzcichnungsptlii.=htcn 50 Jas 

ngcbot Jer Umweltbetriebsprüfung nach <lcr Öko-\u<lit-Ver
or<lnung, Jcr \erzieht auf staatliche Anor<lnungcn unt<.!r Jcr 
\orausctzung Jer Erfüllung bestimmter \orgabcn \\iC bei <lcr 
\crmei<lung un<l crwcrtun,� von Verpackungsabfall 51 freiwil
lige Umweltvereinbarungen zwisd1c11 St;1at unJ Unternch
men,5� staatliche Information unJ Aufrufe zu bestimmtem 
Verhalten hci Smog- o<lcr Ozon;1lar111,.S-1 Jcr von <lcr Qualitüt 
<les Abfalls unJ <lcr Deponie abhiingigc \ltlastenbdtrag5

·
1 un<l 

die Normvcrbrauchsabgabe für Kraftfahrzcugc.55 

G. Komplc • ....-:crc Zicl�ctt.w�cn

Ohcrlliii.=hlid1 bctrat.:lllct, <licut die l{asi.=nmiihcrn:rordnung 
dem Umwclcschucz <loch zeigen Jic l{cchtsgrundlage (Art 
100 tGV) und die systematische Stellung <lcr zws rumlclicgcn
<len Richtlinie dai\ es primiir darum •1cht, Behinderungen des 
\\'arenverkchrs im Gemeinsamen �!arkt zu beseitigen indem 
den �litglic<l.st:.Jatcn <lic �!üglic.hkcit ,·on wcitcrgchcn<lcn Bc
schrün.kungen abgesclmiuen \\in.l. Dieser Kompromißcharaktcr 
in <lcr Ziel ctzung ist vielen umwelt.rclcvantcn Vorschrift n ei
gen. Doch auch soweit es nur um <lcn Umweltschutz geht, sind 
einfache Ziele - wie der Lürmschutz in unscrcr Rascnmühcr• 

so Zl3 llaushaltsgcriiLC·Gcräusel11:missi1mcn\ BG131 1996/621; \\aschma•
schincn-\'crbraucha11g:1hcn \. BGBI l 1)')(,/580 iJF BGB! 11 1997 /168; Wäsche• 
trockncr-Verhrauchs:u1gahc11\· BGBI l'J9(,/57'); KühlgeriitecnergiedfizicnzV 
BGB! 111997 /316; Gemeehnik-Leh.:11:mittcl-KennzciehnungsV BGBI II 1997/ 
89; Kennzeichnungspflicht gem § 8 DüugemittclG unJ §§ 17 ff UüngcmittclV 
BGBI 1994/1107. 

51 § 8 A\VG un<l V.:rpm:kungszicleV BGB! 1992/646, zuletzt i<lF 1996/
C,49, II 1997/2.12. 

52 Vgl Luubcr, Freiwillige Umwclt,·creinharungcn in Jcr Europäischen 
üniou unJ inÜsterrcieh: Bcstamlsaufuahme unJ l'erspckti,·en, l{JU l ')97, 107. 

sJ § 7 Smogalarmgesetz; § 7 Ozongesetz und üurchführungsV 13GBI 
1993/2. 

54 § 3 ff AlSAG. 
55 ::-.ormverhrauchsahgahc(; l\(;1\11')')1/(,')5, wlt.:t,:t iilF 11<;111 I 19')8/9. 
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vcrordnung - sel tcn geworden. Das BVG über den umfassenden 
Umweltschutz von 1984 verlangt „insbesondere Maßnahmen 
zur Rcinhaltung <ler Luft, <lcs Wassers un<l <lcs Bodens sO\vic zur 
Vermeidung von füürungen <lurch Lärm"; nach§ 69a GcwO und 
§ 2 Abs 1 lit <l LRG-K gelten als Belastungen der Umwelt „sol
che nachteiligen Einwirkungen, die geeignet sind, insbeson
dere den Boden Jen Pflnnzcnbcstand oder den Tierbestand
bkihcnJ w schüdigcn"; .Ziel der forstli<.:hc11 Raumplanung ist
gern� G \bs 1 litc I•orstG ua die \\ohlfohrtswirkung <lcs \Val des,
„Jas isL irn,l,cso11Jcn: der Ei11flug auf die nmdt, und z,,:1r
insbc�onJcn: auf Jen usglcich <lcs Klimas und <lcs \Vass1..:r
hausbaltes auf die lkinigung und Erneuerung von Luft und
Wasser und auf die Lärmmindcrun•:"; § 1 A\VG erwähnt als
Ziele der Abfallwirtschaft auch die Schonung der Rohstoff- und
Encrgicrcscrvcn, Jic Minimicrung Jcs Verbrauchs an Dcponie
volumcn unJ di<.: \crmci<lung vun (�d:ihr<lungspotentialcn für
nachfolgende cm:ration n; un<l Zi 1 <lcs neuen Immissions
schutzgesetzes-Luft ist ua der dau rhafte Schutz der Gesund
heit des Menschen, des Tier- und Pflanzenbestands, ihrer
Lebensgemeinschaften, Lebensräume und deren Wcchsclbc
zichungcn sowie dcr Kultur- un<l Sachgüter. Das sind nur eini
ge Beispiele aus einer Vielzahl von Zielbestimmungen. Dic
Entwicklung geht zu immer mehr Schutzgütern, zur Einbezie
hung der Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern und da
mit zum inccgrii.=rten Umwcltschutz,5<· der bei der Beurteilung
von Vorhaben eine Gesamtbetrachtung und die Abwägung von
Umweltschutzzielen auch untereinander verlangt - und auf
diese Weise wiederum zu einer Stärkung der Exekutive bei
trägt.

II. Probleme

Alle diese Entwicklungen zusammen machen das Recht nun 
sicher nicht cinfochcr. Wir habcn hcutc cincn Zustand er
reicht, in <lcm Erzeugung, Inhalt undAnwcndung des Umwelt-

56 Zl3 Di Fubio, lntcgrali\'cs Umweltrecht. Bestand, Ziele, :\liiglichkcitcn. 
NVwZ l ')'JH, .1:::?'J. 
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rcd1ts in seiner Gesamtheit auch von Spezialisten kaum mehr 
zu durchschauen sind.57 Das schafft für die Bürger und Unter
nehmen erhebliche praktische und finanzielle Probleme, für 
die Vollzugsverantwortlichen Motivationsvcrlustc und Überfor
derungsgefühle, für die Völks\'.irtschaft l{cssourccnvcrschwcn
dung und Wcttbcwcrbsnachtcilc und für die Soziah\isscnschaft
lcr Gelegenheit zu neuen Arbeiten über Steuerungsverluste 
des Rechts. 

Das sdiafft aber auch vcrfassungsrcd1tlidw l'rohlcmc, denn 
die Durchschauharkcit der llcchtscrzcugung ist auch ein de
mokratisches und die Durchschaubarkcit des Rechtsinhalts 
und -vollzugs ist auch ein rechtsstaatliches Erfordnis. Demo
kratische Defizite treten auf, wenn Internationalisierung und 
Verlagerung der lkchtsctzung auf Exckutivc58 und l'rivatc 
dazu führen, daß Öffentlichkeit, Oppositionsbeteiligung und 

' Verantwortungszuordnung, die sonst durch <las parlamentari
sche Verfahren gesichert werden, verlorengehen. H.cchtsstaat
lichc Probleme entstehen ua als Folge der Internationalisie
rung in Gestalt von Zweifeln an der Vereinbarkeit nationalen 
l{cchts mit gcmeinschaftrcchtlichcn Vorgaben und den all
fälligen Konsequenzen <laraus,59 was dann zusätzliche lange 
Verfahren auslösen kann. Die Einbeziehung Privater kann zu 
Unsicherheiten über ihre Rechtsteilung und die Auswirkun
gen etwa auf die Staatshaftung führen.60 Der Einsatz neuer 
„sclbststcucrn<lcr" Instrumente löst mitunter Unklarheiten 
über <las Verhältnis von Freiheit und Zwang aus;61 die neuen 

57 Statt ,·iclcr und am Beispiel des Anlagenrechts: Bcrku, Das neue
Bctrichsanlagcnrccht - �latcricllrcchtlichc Bestimmungen, in: Korinck 
(Hrsg), Gewerberecht. Grundfragen der GcwO 1994 in Einzelheitriigcn 
(1995) 257 (280). 

58 Kritisch zB Bu1Yiitcr, Der unaufrichtige Ccsctzgebcr, .IBI 1994, 676.
59 Vgl zuletztMad11er, Stand der Umsetzung und Umsetzungsprobleme des 

EG-Umweltrechts in Österreichs, in: Umweltrecht zwischen Gemeinschafts
recht und Dcrcgluicrung (SchrR <lcs Österreichischen Wasser- und Abfall
wirtschaftsverbandes 116 [ 19981) J9. 

60 Vgl zB Funk/Kettenbach, Ziviltcclmikcr als Quasi-Beliehene, ZN 1997, 
569; Raschauer, Allgemeines VcrwaltungHccht (1998) Rz 16(, ff. 

61 Vgl zll zu Sanierungsplan un<l behürdlichcn Vorsehreihungen llerka 
(F� 57) 260 ff. 
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Rechtsangebote können, wie etwa Entscheidungen zum Ab
fallrecht zeigen, weitere Anordnungen unter bestimmten Um
ständen ausschlicßcn;62 Umweltvereinbarungen mit Industrie
verbünden oder Zielvorgaben für ganze Branchen können zu 
unerwünschten wcttbcwcrbsrcchtlichcn Auswirkungen füh
rcn{'3 und bei Abgaben bereitet die doppelte Zielsetzung -
Einnahmenerzielung und Verhaltenslenkung - mitunter kom
pctcnzrcchlichc Schwierigkeiten. 64 Rechtsstaatliche Proble
me entstehen auch als Folge komplexerer Zielsetzungen in der 
grsctzung von C:cm..:hmigungs:msprüchcn dun.:h umfassende 
Abwägungsklauscln;65 als Folge der Technisierung des Rechts 
in seiner schlichten Unverständlichkeit für Nichtfachlcutc/1

' 

62 Vf(�ll 12.1 0. l 9'J5, V 127 /'J4 = RJU 1 'J%, 25; VICll l U,.1996, V 159/95
= RdU 1996, 124: Unvereinbarkeit mn ahfallwirtschaftsrcchtliehcn Ziel- und 
Mafürnhmenhestimmungcn wegen Suhsi<liaritiit letzterer; iihnlich für Dcutseh
land 13VcrfG 7.5. l ')98, 2 13vR 1991/95, 2004/95 un<l 2 BvR 1876/91 ua EuGRZ 
1998, 285, 293: kommunale Verpackungssteuer bzw Landesabfallabgabe un
vereinbar mit dem-in Zickorgabcn zum Ausdruck kommenden-Kooperations
prinzip des Bundesabfallrechts. 

6.l ZB OGII 9.12.1996, 1(, Ok 5/95 = RJU 1997, 145; zur Situation in
Deutschland und zur europarcehtlichcn Dimension zB Eh.Je, Die Einbeziehung 
des Umweltschutzes in Jas curopiiische Kartellrecht: Eine Untersuchung zu 
Art 85 EGV unter Berücksichtigung koopcrath·er abfallrcchtlichcr Rücknah
me- und Verwertungssysteme (1997); DiFubio, Selbsl\·crpllichtungcn der Wirt
schaft -Grcnzgiingcr zwischen Freiheit und Zwang, .IZ 1997, 969 ff; Gn:wlu:h, 

Umweltschutz durch „Umwclt,·crcinbarungcn" nach nationalem Recht und 
Europarecht, DÖV 1998, 54. 

� Vgl zl3 VfGII 26.9.1996, G 12/95 = RdU 1997, 79. 
65 Zll § 17 Abs 4 UVl'-G; dazu kritisch zB Ritter, Umweltvcrtriigliehkcits

prüfung (1995) 256 ff. 
66 Vgl zB .1da111, 13ombcnsichcr. \Vicdcrgelescn: Das \'icrzigjiihrigc Atom

gesetz, FAZvl0. 6. 1998, 41: ,,Gesetzeslektüre ist nicht Jas, was man von einem 
gcsctzcstrcucn Bürger erwartet. Um die Vorschriften zu befolgen, muß er sie 
kennen, aber nicht gelesen haben. Dennoch kann die Lektüre lohnend sein, 
und zwar auch dann, ,iclleicht sogar gerade dann, wenn Jas Verstehen schwer
fällt. Das deutsche Atomgesetz ist rnn dieser Art. Ein Vergleich Z\\ischcn der 
abenteuerlichen l'riizision der Paragraphen und <lern ziemlich schmuddeligen 
Alltag, der mit ihrer llilfc geregelt werden soll, ist lehrreich. Er gibt eine 
Vorstellung rnn der Vergeblichkeit der Gesetzgebung in einer Zeit, die den 
Technikern hörig geworden ist. Xormalbegabtc Bürger werden das Gesetz so 
lesen wie Thomas Buddcnhrook seinen Schopcnhaucr; aud1 der verstand bei
leibe ja nicht alles. Aber er ,·erstand genug, um etwas zu merken." 
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und schließlich ganz allgemein und vor allem durch die V iel
z:1hl zcrplittcrtcr materieller un<l vcrfahrcnsrcchtlichcr V<>r
schriftcn mit iihnlichcm, aber im einzelnen untcrschic<llichcm 
Inhalt und einander überlappenden Gcltungsbcrcichcn67 und 
<lurch ihre kumulative Anwendung in konzentrierten Verfahren. 

III. Ausgangsbedingungen für Reformen

.A . .Ak::cptarc::: der Entu•icklw1�stcndc11.�cn 

Die gcsclüldcrtcn Entwicklungen mögen l'roblcmc nach sich 
ziehen, doch sind sie zum einen, wie vergleichbare Rechts
ordnungen zeigen, unvermeidlich, und zum anderen bis zu 
einem gc,,isscn Grad auch ,,iinschcnswcrt. Die „Normcnflut" 
k:11111 durchaus zu grüßcrcr Rechtssicherheit un<l Glcid1hcit 
der Rechtsanwendung beitragen; angesichts der Vielzahl un
bestimmter Gesetzesbegriffe muß man zB für vcrordnungs
fürmigc Konkretisierungen geradezu dankbar sein. Die Inter
nationalisierung ist spätestens seit Österreichs Beitritt zur EU 
rechtlich verbindlich, ökonomisch zur Vermeidung von \Vctt
bcwcrbsvcrzcrrungcn erforderlich und wegen des grenzüber
schreitenden Charakters von Umweltbeeinträchtigungen 
auch sachangcmcsscn. Die Exckutivlastigkcit des Umwelt
rechts ergibt sich zT aus der Internationalisierung in einer 
cxckutivlastigcn EG und zT daraus, daß Umweltrechtsetzung 
mit Alltagserfahrung nicht zu bcwültigcn ist und besonders 
große Flexibilität und stündige Adaption erfordert, was ein 
Parlament nicht leisten kann; im übrigen ersetzen Verordnun
gen oft nicht gesetzliche Standards, sondern - im österreichi
schen Rechtsschutzsystem nur beschränkt gerichtlich über
prüfbare - Einzelentscheidungen untergeordneter Behörden, 

•7 Zu Ah�rcnzungsstrcitigkcitcn ,·gl aus letzter Zeit nur VfGI I 21.6.1996, 
B 2528/94 = RdU 1997, 30 (Eiscnhahnrccht und Baumschutzrecht); VwGH 
6.5.1996, 91/10/0129 = fülU 1997, 1.15 (W:1sscrrccht 11ml :--::1turschutz
rccht); VwGII 25.4.1996, 92/0(,/0077 = fülU 1997, 135 (13undcs:ibfallrccht 
und Baurecht); VwGII 11.9.1997, 96/07/022.1 = RdU 1998,32 (Bundes-und 
L:mdcsahfallrccht); VfGII 9.10.1997, B 948/94 = JJ<; 1997/2/1651 (Berg
recht und llohrlcitungsrceht). 
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sodaß sie eher eine Gewichtsverlagerung innerhalb der Verwal
tung statt von der Gesetzgebung oder Gerichtsbarkeit auf die 
Verwaltung bewirken. Ohne Technisierung des Rechts läßt 
sich die Technik nicht beherrschen und rechtliche Bestimmt
heit nicht erreichen; allgemeine Verständlichkeit des Rechts 
ist auch keine unverzichtbare Qualität von Vorschriften, die 
sich an einen speziellen Kreis von Adressaten - etwa die Produ
zenten bestimmter technischer Güter - richten; soweit dies 
nicht der Fall ist, kann für eine „Übersetzung" für die Allge
meinheit gesorgt wcnlc.:n. 1

,1; Die Einbeziehung Privater in Um
weltrechtsetzung und -kontrollc ist in vielen Bereichen schon 
deshalb gerechtfertigt, weil die Alternative dort nicht lautet: 
staatliche oder private Rechtsetzung und -kontrollc, sondern: 
private oder gar keine effektive Rechtsetzung und -kontrollc. 
Die MobilisicrunJ.: <lcs Eigeninteresses von Bürgern und Unter
nehmen ist wohl das beste Mittel, um <las notorische Vollzugs
defizit im Umweltrecht an der Wurzel zu packen. Und die 
Komplexität der Zielsetzungen des Umweltrechts spiegelt 
schließlich nur die Komplexität der Umwelt selbst. 

Wenn das so ist, sollten wir diese Ent\\icklungcn akzeptie
ren, doch zu einem übcrlcgtcrcn Umgang mit ihnen finden: Sie 
zwingen weder zu einer Aufgabe von Demokratie und Rechts
staatlichkeit noch zu einer permanenten ad-hoc-Gesetzge
bung, die von Unübersichtlichkeit, Unklarheiten, Mehrfach
regelungen und Widersprüchen gekennzeichnet ist. 

B. füarere Grundorientierung

Dazu sollten \\ir uns einige Trivialitäten in Erinnerung rufen. 
Erstens: Das Ziel des Umweltrechts ist der Umweltschutz. Dies 
scheint in dc.:n laufenden Diskussionen über Globalisierung, 
Standortsiehernng Vcrfohrcasbcschlcunigung, Dcrcgulicrun ,, , 
Privatisierung, Selbststcucrun,1 der Gesellschaft und Vcrschla�-

68 V�I die Pflicht zur all)!cmcin\"crstiindlichcn, dh „nichttechnischen",
Zusammenfassung der ,·om l'rojckttriiger im Rahmen der UVl' \"orzulcgcn
dcn, notwendigerweise „technischen" Angaben über das Projekt, die vorge
sehenen limweltschutzmaßnahmcn und die n>r:iussichtlichcn Umweltaus
wirkungen gcm � (, UVl'-G. 
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kung Jcs Staates manchmal in Vergessenheit zu geraten. füne 
sinnvolle Beurteilung von H.cformhcJarf und Reformvorschlä
gen etwa im gewerblichen lktricbsanlagcnrccht setzt die Ein
sicht voraus, <laß sein Sinn nicht in der schnellstmöglichen 

Immunisierung von gewerblichen Aktivitäten gegen privat
rechtliche Unterlassungsansprüche um jeden Preis, sondern 
im Schutz nichtwirtschaftlichcr Interessen, darunter jenes an 

der Umwelt, besteht. Einsichten dieser Art könnten und soll
ten Auswirkungen auch sonst haben, zB auf <lic Verteilung 
staatlicher Zustiin<ligkcitcn, die gcsctzlichc Systcmatik und 
dic Strukturicrung von Verfahren und Entschcidungshegrün-
�n�n: 

Zuerst einmal müssen die möglichen Umweltauswirkungen 
cincs Vorhabens, auch cincs Gesetzesvorhabens im Umwelt
recht, ermittelt, <largcstcllt und bcwcrtct werden. l�rst dann 

kommt die Abwiigung mit anderen Intcn.:sscn. Insoweit enthält 
die UVP-H.ichtlinic<•'1 einen richtigen und vcrallgcmcincrungs
fähigcn Gedanken, und deshalb kann auch die von der EG-Kom
mission vorgeschlagene „stratcgisd1c" oder „Konzcpt-"UVP70 

Vorteile bringen. 
Zweitens: Herzstück des Umweltrechts bleiben Verbote 

und Gebote. Bei aller Begeisterung über freiwillige Umwelt
schonung darf zweierlei nicht übcrschcn werden. Zum einen 

setzen entsprechende Jnstrumcntc Gel otc und \erbotc und 
wgchörigc t'l:mktiuncn voraus: Für Umwdtabgahcn br�!-lcht 

man etwa ein Gebot der Zahlung und eine 1[ctho<lc zur Ubc:•
prüfung der Bemessungsgrundlage. Auch <lcr Iland�l mit
Emissionszertifikaten kann nur funktionieren, wenn die Ge
samtsumme der zulüssigcn Emissionen in einem Gebiet staat· 
lieh fixiert und die Feststellung der tatsiichlichcn Emissionen 
der einzelnen Markttcilnchmcr gcsidwrt wird. Die freiwillige 

r,9 Art .1 Richtlinie 85/.13 7 /E\VG Jcs ltatcs ,. 27. 6. 1 ')85 über Jic Umwclt

,·crtr:iglichkcitsprüfung bei bestimmten iiffcntlichcn und privaten Projek

ten, AUl 1985 L 175/40 iJF Jcr llichtlinic 97 /11/EG Jcs Rates\' 3.3.1997,

Aßl 1997 L 73/5. 
;o Kml (96) 511 cnJg, ABI 1997 C 129; dazu l'latzer, Str�tcgi

_�
chc Um-

weltprüfung - V.irschl:1g fiir eine llichtlinic des ltatcs uhcr J,c l'rufung der

Umweltauswirkungen hcsli111111tcr 1'l:inc und l'rogrammc, ltJU 19')8, J. 
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Umwdtbctriebsprüf ung verlangt staatliche oder unter staatli
cher Aufsicht anerkannte Prüfer, dh ein Verbot der Inanspruch
nahme anderer Prüfer. Freiwillige Umweltvereinbarungen 
funktionieren idR nur vor dem Hintergrund staatlicher An
ordnungsbefugnis, und um den Umweltschutz über die öffent
liche Meinungsbildung und das Konsumentenverhalten zu för
dern, müssen dem Staat und den Unternehmen zuerst einmal 
Informationsgebote auferlegt werden . Zum anderen können 

die neuen Instrumente das klassische Umweltrecht nicht 
ersetzen, sondern nur ergänzen. Der Schwerpunkt einer Um
wcltrcd1tsrcform sollte <lahcr in einer Vereinheitlichung, Kon
solidierung und Verbesserung des klassischen Ordnungsrechts 
licgcn .71 

Drittens: Umweltschutz ist un<l bleibt eine Staatsaufgabe. 
Das gilt schon deshalb, weil nur der Staat die für das Umwelt
recht unverzichtbaren Gebote und Verbote mit Verbindlich
keit ausstatten kann. Aber auch bei ihrer Kontrolle ist keine 
echte Privatisierung, sondern nur eine Einbeziehung von Pri
vaten unter staatlicher Aufsicht möglich. 72 Mindestens eine 
staatliche „Gewährleistungsverantwortung" ist verfassungs
rechtlich - durch das BVG über den umfassenden Umwelt
schutz, die allgemeinen Regeln über die Vcrant\Vortlichkcit 
der obersten Organc73 und durch die Grundrcchtc74 

- zwin
gend vorgegeben; Umweltschutz ist eben ein Staatsziel. Das 
bedeutet aber auch, daß der Staat bei der Einbeziehung Priva-

71 V gl die ausführliche Liste von Vorschlägen für Deutschland bei Lübbe
Wolff, Modernisierung des Umweltordnungsrechts. \'ollzichbarkcit -Deregu
lierung - Effizienz (1996). 

72 Zu Jcn -.hcrlcgungcn in Ocutschl:111J ,·_1!1 Jic hc:idl.!l1 umfassenden Be
richte v1111 Sch111itlt-/'n:11ß 1111d Vi Fubio, \crwalt11ng u11d Vcrw:Lltungsrccht 
zwischen J!cscllschaftlichcr Sclbstrc�ulicrw1g und ,taatlichcr Stcucrunt, 
WDStRLS(, (1 ')97) 160,235; weiters zB Klocpfer/Els11cr, Sclbstrogullcrunt im 
Umwelt- w1J 1cclmikrccht. Per pcktin�n einer koopcratfrcn �om1sctwn '· 
DVBl 1996. 96-l; l/nfi11wm-J<iem/&lmculc:r (Jlrsg), \crfahrcnsprh-:itisicrun.� 
im Umweltrecht (l 996): /,1ulwi,i!, l'riv:1ti�icrung staatlicher uigabcn im 
Umweltschutz (19')8); Klocpjer (Hrsg), Sc.Ibst-Bchurrschung im tcchni�chc:n 
und ökologi chcn Hure ich (1998). 

7J Vgl zl3 Jiu \ustro-Control-Entschcidun)! des \"iGII ,. 1-L '.\. "19%. 
B 21 D/9-1 ua = .fl·� 1 ')97 /:?/1-1.12. 

7◄ Dazu gleich unten .170 ff. 
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ter eine klare Rollenzuweisung vornehmen, Haftungsregeln 
allenfalls durch Versicherungspflichten ergänzen, die entspre
chenden privaten Aktivitäten verfolgen und im Notfall korri
gieren und dafür ein Mindestmaß an Sachverstand behalten 
muß. Deshalb kann er nicht zB privat erzeugte technische 
Normen auch im Streitfall ungeprüft rezipieren; deshalb muß 
er etwa die Verläßlichkeit von privaten Umweltgutachtern und 
Zcrtifizicrungsinstanzcn durch geeignete Mittel sicherstel
len; und deshalb hat er auch gut daran getan, einen Entfall von 
staatlichen Kontrollen unter Ilinwcis auf eine freiwillige Um
weltbetriebsprüfung nur zuzulassen, wenn in deren Rahmen 
auch die Einhaltung der staatlichen Vorschriften geprüft ,vird, 75 

was ja nicht ganz so sicher ist. 76 

IY. Drei Vorschläge 

Im folgenden sollen nun drei Vorschläge unterbreitet werden -
ein rechtsstaatlicher, ein demokratischer und ein systemati
scher. 

A. Umweltschutz als Grwulrcchtsscliutz

In Umweltrechtsetzung und -anwcndung sollte stärker be
rücksichtigt werden, daß es dabei in weiten Bereichen um 
Grundrechtsschutz gcht.77 Daß Umweltschutznormen in 
Grundrechte eingreifen, ist bekannt und wird in Gesetzge
bung und Praxis im großen und ganzen auch ausreichend be
achtet. Daß Umweltschutzrecht aber zugleich Grundrechte 
schützen soll, erscheint mir in Österreich etwas unterbelich
tet. Das liegt zT am antiquierten Grundrechtskatalog und zT 
an einem beschränkten Grundrechtsverständnis. 

75 ZB § 82h Abs 5 Gcwü.
76 Zur Diskussion in Deutsehlan<l zll Liib/1c-\Vulf.f, Das Umwcltau<litgesetz,

Nu!{ 1996, 217 (219 mw:-.'). 
77 Vgl zß Gutknccht/Iloloubck/Sc/1war:xr, Umwclt\"crfassungsrecht als

Crun<llagc um\ Schranke der Umweltpolitik, ZtV 1990, 55.1 (5(, 1 fl); JJ. Davy,

Gefahrenabwehr im Anlagenrecht (1990) 23.1 ff.
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\\as den OrunJrcchtskacalog angeht ist die Lag manch
mal geradezu parn<lox: In <lcr infachcn Gcsctzg bung und in 
der Rcchtspr dmng - twa bei der .Abwägung von Gcsund
hcitsintcrcsscn und ,,irtschaftlichcn Intcrcssen;s - geben \\ir 
ersteren selbstverständlich den Vorzug, obwohl Eigentum und 
Erwerbsfreiheit grundrechtlich garantiert sind, ein ausdrück
liches Grundrecht auf Gesundheit unserer Vcrfa sung aber 
fehlt. Zur Erldänmg kann man sich zur Not mit einer weiten 
Auslegung von Art 2, 6 un<l 8 EMlU( hchclf n 7

'J oder einfach 
von einem - vom StGG 1111<.I anderen Normen - verfossun_gs
rcdulich \Orausgcsetztcn Recht auf Gesundheit oder körper
liche lntcgrität ausgchcn;60 ,virklich befriedigend ist di s 
freilich nicht. Dah r sollte ein Grundrecht auf Gesundheit 
ausdrücklich in die crfassung aufgenommen wcrc.lcn. 61 

Eben ·o wichtig erscheint mir aber auch ein crwcit rtcs 
Grundrcehtsvcrstiindni . Daß Grundrechte den "'taat auch 
zum Schutz gegen Beeinträchtigungen durch Dritte verpflich
ten, dürfte mittlcrw ilc rnar auch in Österreich herrschende 
Theorie s in.62 An einer durchgehenden Um ctzung dieser 
Erkenntnis in Gesetzgebungs-, Rcchtsprcchun�s- und Wi -

• Zßim R.ahmCcn des§ 79 GewO; ,·gl zB VwGll J2.12.l989. 9/04/0140.
7? Zß Fimk, Ein Gnm<ln:cht :JUf Schutz <ler Gcsun<lhcit?, .IRI' 1994, 68 {7::!

fQ; Iluttc:ubcrt;er, Der mwcltschutz als Str1at$aui1;abc (1993) 40 ff; /foloubck, 
Grun<lrcchtlichc Gcwährlcistungspllichtcn (J 997) 57 f, 28-! ff; aus der Rsp des 
EG�iR zB die Fälle I'qwcll und Rayncr, ÖJZ 1990, 418; Lopcz O tra, ÖJZ 1995, 
347 == EuGRZ 1995, 530; ßalmcr-8chafroth, RdU 1997, 188: dazu Kley-Stndkr, 
Der chutz der C'mwclt durch die Europäische )lcnschcnreehtskonn:ntion. 
EuGRZ 1995, 507; frowci,1/fälfu.'Tt E�IRK-Kommcm:ir (1996) Rz 29 zu Art 8. 

so ln diese fü htung zil Grof, Eiuschrc.itepflid1t <lcr Behörde bei Verlet
zung des Grundrechts auf körperliche Integrität durch Dritte ÖJZ 198-1, 
597; Grof, Der Anspruch a.uf behördliches Eingrciicn bei Verletzung subjck
tiv-öffemlichcr Rechte, In: Grnf/Rcit r/Wolny, Eiugriffsrccht, Ausgleichs
und Eingriffspflicht in Smogsituationen {1984) 59. 

iu gl den lA 2-1/A Blg:S:RXlX.Gl' Jcr Grünen zu einem Uunde!..-crfassung -
gesctz über das Grundrecht auf<,csundhcit; dazu Mt')'l.:r (Hrsg), Grundrecht 
n.ufG,.;swulhcit (\ 995); un<l die Beiträge im'fhcmc11hcit „Hecht uufSchutz der 
Gesw1<lhcit?" JRl' ]994, 2. 

• 82 ZB Adam.ll'tich/Ftl11R, Österreichisches Verfassungsrecht-' (1985) 370;
Öhli1Wc.T, Vcrfass11ngsrccl1t-1 (1997) 275 ff; schrmrsichtig IHJtcr/Muyc:r, Grund
riß des österreichischen Vcrfassungsrcchts8 (1996) Rz 1329: wegen <lcs Rechts-
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scnschaftspnu,:is fehlt es jedoch nach wie vor. ZB prüft der 
VfGII gesetzliche Regelungen der Parteistellung immer noch 
nur am Gleichheitssatz, nicht aber am Maßstab eines konkre
ten Grundrcchts;63 ein Recht auf Anfechtung behördlicher 
Genehmigungen und Einschreiten gegen Dritte wird - von 
einzelnen Ausnahmen abgcschcn64 

- nur nach Maßgabe cin
fachgcsctzlichcr Vorschriften a11crl,a1rnt; bei ihrer \uslcgung
spielen die Grundrechte idR nicht <lic cncsehcidendc l{olle.85 

IE sollte man Jagcgcn von folgendem ausgchcn:"1
' Gmn<l

rcchtc schaffen neben U11tcrlassu11gspflichtc11 für <lcn Staat 
auch (\'crfassungsn:chtlid1) gute (;riindc für <lic <lic 8chaf
f ung und Inanspruchnahme von gesetzlichen Ermäd1tigun
gcn ' zur Einschränkung gcgcnl:iufigcr Freiheiten. Wie weit 
der Staat suldw l�rnt:ichtigungcn in Anspruch nimmt, ist 
verfassungsrechtlich nicht exakt vorgegeben, sonJcrn grun<l
siitzlieh dem <lcmokratischcn Prozd\ überlassen. 0as Verfas
sungsrecht setzt allcnlings eine Rahmen: So wie es um· rhillt
nismäßigc Eingriffe in Freiheiten Dritter verbietet, gebietet es 
auch ein Minimum an SchutZ\orkchrungcn zugunsten der 
betroffenen Grundrcchtstrügcr. Bei der Erfüllung dieses Mini
mums hat der Staat idR wiederum mehrere Möglichkeiten; 

schutzsystcms Jcs B-VG könne eine Jurchsctzharc GcwäJulcistun)!spilicht 
Jcs Sl:rntes nur in hc.Qrcm:tcm Umfan,! :tn.Qcnommcn werden. C"mfasscnd 
zum St:md in Lehre um! Rechtsprechung /loluubck (F)\ 79). 

l'l ZB ViSI,! 12.2-I0/1989 12.465/1')90. 1.1.013/1992; \"iGll 26.9.1994, 
U 1(107/93; -7.2.19%, 13 1709/95 = RdU l 9'J6. 190: 16.6.19'>6, G 1355/95, 
V 158/95 = JE 1996/2/1461 = RdU 1996, 185; 12.J.19'J7, ß 09/95, 47/ 
95 = .IE 1997 /2/1631; eine Zusammenfassung <lcr RSp und <lcr hc,!lcitendcn 
Literatur �iht llofoubck (FN 79) .18 f. 

•� ZBVwSlg 13.237Nl 990; VwGll 15.10.1996, 95/05/0137 = lldU 1997,
192. 

85 Vtl zß VwGII 8.10.1996, 96/04/014 7 == R<lU 1997, 40; 8.10.1996, 95/ 
04/0194 == RdU 1997, 89. 

86 Grundsätzlich iihnlich wie hier: /foloubek (F� 79) 297 ff, J32 ff; für 
Ansprüche auf hehürJlichcs Einschreiten Grof, Einschreitcpilicht (FN 80) 
597 ff. 

7 Zur Vermeidung \"CJl1 ).Uß\·crst:in<lnisscn sei betont, <lnl\ es sclbst\·cr
stiindlich auch für Jic Bcschr:inkun)! \"Oll Frciliciten zum Sclrntz der Grund
rcduc Uriucr cinc_r ErmiidHigun,! heJad- zum Jcshalh \·erfehltcn Erkennt• 
nis \ fSI� 12.501/1990 l/oloubck (F:'\ 79) ,10.1 F:'\ 56:1 und die dort zit Lit. 
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aber irgendeine effektive Lösung muß er finden und aufrecht
erhalten. �ic -. s_ich aus den Grundrechten als Schutzgrund
und den Emgnffsbcfugnisscn - ergebende Sehutzcrmächti
gun� geht also weiter als die Schutzpflicht; soweit es sich aber 
t�tsachlich um eine Schutzpflicht handelt, ist ihre Verletzung 
cm Grundrechtsverstoß und muß daher auch vom einzelnen 
?ckä�1pfbar sein. Die gesetzgeberische Freiheit beginnt erst 
Jenseits der �chutzpflieht; und dort ist der Ort an dem der 
�lcichhcitssatz seine Wirksamkeit entfaltet. Da�sclbc gilt für 
�ic Vollzu�scbcnc: .Jc<lcnfalls soweit <lic verfassungsrechtliche 
�dmtzpf11d1t reicht, muß auch ein Anspruch dcs Grun<l
rcchtstrii_�cr� auf <li

; Inanspruchnahmc von Ermäehtigungcn
zum bchurdhchcn Einschreiten bestehen, soweit zivilrechtli
che Rechtsschutzmöglichkeit nicht gegeben sind oder nicht 
ausrcid1cn. Ermcsscn vcrdidltct sich dann zu einer subjektiv 
durchsetzbaren Pflicht, und insoweit unklare Gesetzesbestim
mungen müsscn in solchen Fällen als subjektiv berechtigend 
gedeutet werden. 

Damit hätte man sicher nicht alle Probleme gelöst aber 
immerhin einen groben .Maßstab gewonnen, der die ci�c ko
härente Bewertung zB von Beschleunigungs-Reformen im An
lagenrecht crlauht.fi8 Konkret bedeutet dies etwa, daß der 
Staat zwar kcincswcgs alle möglicherweise grundrcchtsbecin
trä�htigendcn Aktivitätcn einer präventiven Genehmigungs
pflicht unter Einbeziehung Dritter unterwerfen muß· von 
vornherein und immer ist cinc Verschiebung des Grundrc

,
cht:-

s:hutzes auf später oder eine Verlagerung ins Privatrccht8
'J 

�1eht verfassungswidrig . Verfassungsrechtlich ausgeschlossen 
1st ab:r zB, Grundrcchtsbctroffcncn die Parteistellung im Gc
nehm1gungsvcrfahrcn vorzuenthalten und durch die Geneh
migung zugleich privatrechtliche Unterlassungsansprüche 

68 Auf eine detaillierte Auseinandersetzung mit der umfangreichen Lite
ratur zu den Reformen des Anlagenrechts und zum Verhältnis rnn öffentli
chem Recht und l'ri\"atrccht muL\ ich allerdings \"Crzichtcn; hier geht es nur 
um eine Grundorientierung aus der Sicht \"crfassungrcchtlichcr Schutz. 
pflichten. 

89 Vgl allgemein zB Raschauer (FX 60) Rz 11:35; mE in Jicscm Punkt zu
streng //oluu/Jck (F:'\ 79) J9 FX 120. 
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verlieren zu lassen - auch wenn es sich um eine für die Allge
meinheit wichtige Anlage handelt;90 unzulässig ist eine Ver
weisung auf zivilrechtliche Rechtsschutzmöglichkeiten dann,
wenn diese - etwa wegen der Beweislastregeln, mangelnder
Informationsanspüchc und hohen Kostenrisikos - nicht effizi
ent genug sind; verfassungs,vidrig ist etwa eine Regelung nach
dem derzeit so beliebten Prinzip „Erst verschmutzen, dann
streiten" dort, wo es um Anlagen mit vorhersehbar intensiver
Bccinträchtigungskapazität geht, wenn und weil vereinfachte
Genehmigungsverfahren in der PnLxis keinen ausreichenden
Schutzstandard gcwährlcistcn91 und nachträglicher öffent
lich-rechtlicher oder zivilrechtlicher llcchtsschutz vorherige
wesentliche Grundrcchtshccinträchtigungcn nicht mehr be
seitigen kann; nicht zu rechtfertigen ist es, wenn die Betroffe
nen weder üffcntlich-rcchtlich noch zivilrechtlich einen An
spruch auf Durchsetzung der zum Schutz ihrer Grundrechte
erlassenen Auflagen haben oder deren Einhaltung privater
Kontrolle ohne ausreichende Sicherung ihrer Effizienz durch
den Staat zu überlassen wird.92 Nicht nur rcchtspolitisch ver
fehlt, sondern mE auch verfassungsrechtlich bedenklich - im
übrigen auch im Hinblick auf die Rechte des Genehmigungs
werbers-war es schließlich, daß Nachbarn zu Einwendungen im
Genehmigungsverfahren gezwungen wurden, nur um die Partei
stellung in möglichen Folgeverfahren nicht zu vcrlicrcn.93 

90 So aber z13 bei Straßen OGII 9.11.1995, 6Ob 608/95 = RdU 1996, 200; 
und allgemein Wagner, Die Gcwcrbereehtsno\'cllc 1997 und deren Folgen für 
die Nachbarrechte, RdU 1997, 174 (181); Wagner, Nachbarschutz bei Mobil
funkanlagen, RdU 1998, 121 (127). 

91 Für Beispiele vgl die Anm ,·on Rascha11er zu VwGII 3.9.1996, 95/04/ 
0189 = RdU 1997, 81. 

92 Vgl Jfoloubek (FN 79) 301 FN 553. Problematisch ist (auch) daher zB 
die Bestimmung des § 82b Abs 2 Gc"O, weil sie die wiederkehrende Prüfung 
der 13ctricbsanlagc auch durch den 13ctricbsanlagcninhabcr und 13ctricbsan• 
gehörige, die geeignet und fachkundig sind, zuliißt; kritisch dazu zl3 Ilaller, 
Umwcfrschutz und Bctricbs:mlagcn. Anmerkungen zur Gewerbeordnungs
novelle 1992, in: Eschenbach (Ilrsg), Forschung für die Wirtschaft. Im Mlt• 
tclpunkt: der Mensch (1993) 341 (342 t); Berka (FN 57) 276. 

9J Vgl Wicderin, Nachbarn imAnlagcm·crfahrcnsrccht: \Vic untauglich ist 
das AVG?, JIU' 1998, 63; jetzt aber die AVG-�ov JA 493/A, AB 1167 XX.GP. 
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Diese Beispiele sollen die Denkrichtung zeigen. Sie ma
chen deutlich, daß es einer systematischen Durchforstung
unserer Umweltrechtsordnung bedarf, die - und das ist be
sonders wichtig - auch eine rcalitätsbczogenc Analyse der
Rechtsschutzbedürfnisse und der Effizienz der verschiede
nen Rechtsschutzmöglichkeiten umfassen muß. Daß wir als
Rechtsschutzinstanzen letztlich nicht immer neue unabhän
g�gc Scna�c schaffen können, sondern um die Einrichtung
emcr gcghcdcrtcn Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht herum
kommen, sei noeh in Klammern angemerkt.

B. Demokratisierung der Verordnungsgebung

Umweltschutz geht aber natürlich über ,nmdrcchtsseh t l;,;
hinuus, und hier verwandelt sich die rechtsstaatlich in eine
demokratische Frn,i;cstclluag. Beide - wie gelegentlich disku
ticrt94 - über ein Grundrecht auf eine ge ·unde, intakte od r
sonst gute Umwelt völlig zusammenfallen zu lassen erscheint
mir nicht ziclführcnd. Andererseits sollte die den Vollzug prä
gende, strikte Unterscheidung zwischen subjektiven Indivi
dualrechten und öffentlichen Interessen gerade im Umwelt
bereich, in dem wegen der oft diffusen und großflächigen
Am,-wirkungcn die Abgrenzung besonders Betroffener von der
Allgemeinheit besondere Sch,vicrigkeitcn bereitet und auch
mit gcmcinschaftsrcchtlichcn Vorgaben nicht immer friktions
frci zu vereinbaren ist,95 nicht zum Dogma crstarrcn.96 

• 
91 Zll l'cnuhalerJ\H:berJ\Vi111111er, Umweltpolitik durch Recht - )löglid1-ke1tcn w1d Grenzen. RcchLlichc 'tratc.[!icu zur UmseLzung eines vmwdtmanifcsts (1992); im europäischen \cq)lcich llotl1c (llrsg), Thc ltighc tu aHcalthy Emironmcm in Europc {im Er_scbcincn). 95 Vgl zulclzt Madncr (FN 59) 75 ff mw)i.
9G Die bcrcichsspcziflschc -und begrenzte - 1\uigabc wcscr Unccrschcid�g bereitet natürlich Schwierigkeiten, doch sollte das eine gelassene .\u ..e1nandcrsctzun� damit nicht \'crhindcrn: z.ß wiru die Quaüfikation derVorschriften übcr 1.lic Holle c.Jcr Bw·gcriJ1itiatil·c in1 tJ\ 1'-Vcriahrcn als ,,\ crhinderungsgcsctzgcbung'' - so Huiljiiger (H� 56)-dcr Situation im Umweltrechtsicher nicht gerecht. Vgl auch die Probleme im prinzipicnfcstcrcn Deutschland, die sich etwa an Jcr vcr�piitclco unu z1' auch das gcbc,tcnc )1iuimumuoterscbn:.:iLc11Je11 UmsclZU11g Jer UV!'- uml der mwc!Li11formations-Rit:htll-
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In verschiedenen Ucrcichcn, etwa bei der Parteistellung <lcr 
Bürgerinitiativen im UVP-Vcrfahrcn un<l bei den .Jcdcrmanns
Informationsrcchtcn,n hat sich <lies, zT auch über das EG
rechtlich vcrptlichtcn<lc Minimum hinaus, bereits im österrei
chischen Recht niedergeschlagen. Reformbedarf besteht hier 
weniger im Grundsätzlichen als in Einzelheiten: So sollte er
wogen werden, neben Uürgcrinitiativcn als ad-hoc-Verbänden 
auch echten Verbünden <lic Durchsetzung „objektiven" Um
wcltn.:chts zu crmüglid1cn, wie dies <lcr internationalen Ent
,,iddung cntspricht_'JH Dabei wiirc am:h zu kliiren, inwieweit 
eine l•:rstrceku11g auf 11icht UVl'-pflid1tigc Vorhahcn um! l'la
nungcn sinnvoll ist, weil <lic cntsprcchcn<lcn Ucfugnissc von 
Umwcltanwiiltcn und Gemeinden idR zu schwach ausgcstal-

'nie zeigen, aher aud1 an grumls:itzliehen lleJe11ke11 in Teilen <ler Lehre: vgl 
zB v JJumi.•ic:, Verwaltuni,tsred1tliehes System unJ 1-;uropiiische Integration 
(1996) 230 ff (zur Ausweitung subjckti\"er Rechte - ,,systemstürzcn<l"), 271 
ff (zu lnformationsansprüd1e11 ohne l{ücksicht auf rechtliche Betroffen
heit); J<ci11l1<1rdt, Umwcltinform:1tion als subjektives Recht, Oie \·erwaltung 
1997, 161; allcr<linj),s ist in Dcutschlaml auch <lic grüi'icrc gerichtliche 
Kontrolldichte zu hcrücksichtigcn. 

•7 Vgl ohen .1<, 1 f.; weiters Std�e,·, Umfang der (>ffcntlichkcitshctciligung 
und l'artcistellung im gentechnikrcchtlichcn <.:cnchmigungs\·crfahrcn, Z!V 
1 ')')(, 17 

'"'vi Urumlsatz 10 Jcr I::rkliirung rnn llio ühcr Umwelt unJ Entwick
lung, § 18 der Lugano-Konvention des Europarates über die zh·ilrcchtlichc 
Haftung für Schäden aus umwcltgcfiihrdcn<lcn Tiitigkcitcn, § 6 Ahs 5 des im 
Rahmen <lcr Europäischen Wirtschaftskommission erstellten Entwurfs ei
nes Übereinkommens über den Zugang zu Informationen ühcr Jic Umwelt 
und die Beteiligung der Öffentlichkeit an umwclthczogcncn Entschei
dungsprozessen, das 5. Aktionsprogramm der EG zur Umweltpolitik und 
einen im Auftrag der Kommission crarhcitctcn l{ichtli11ic11nirschlag über 
.,Access to .lusticc"; zu alledem We,!!e11cr, Ein Silberstreif für <lic Verbands
klage am Horizont des europäischen Rechts, in: Crcmcr/Fisahn (Hrsg), 
.Jenseits der marktrcguliertcn Selbststeuerung - Perspektiven des Umwelt
rechts (1997) 183. Die VcrbanJsklagc wirJ auch in§ 45 <lcs Entwurfs der 
Sacll\'crstiindigcnkommission zu einem Jcutschcn Umweltgesetzbuch vor
gcschl:igcn: Bundesministerium für Umwelt, ...:aturschut1, und Reaktor
sicherheit (llrsg), Umwcltgcsctzhuch (UGB-KomE) (1998) 125, 53(, ff. Zur 
Lugano-Konvention und Jcm üstcrrcichischcn �linistcrialcntwurf eines Ge
setzes zu ihrer Umsetzung zuletzt Gi111pd-lli11tcrc�cr, Umwelthaftung in 
Österreich, l'Ili 1996, 202 mw...:. 
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tct sin<l9'J und im übrigen den Staat durch mehr Staat zur
Gesetzeskonformität anzuhalten versuchen, statt das Eigen
interesse der Bürger dafür zu instrumentalisieren. Im Bereich 
der Informationsrechte fehlt es noch an einer konsequenten 
Umsetzung in <lcr Landcsgcsctzgcbung100 und einer liberale
ren Praxis ohne Versteckspiel mit dem Datenschutz und Ge
schäfts-und Betriebsgeheimnissen auch in Fällen, in denen für 
derartige Ue<lcnken gar kein Anlaß besteht. 101 Vcrbcsscrungs
�cdürftig sind schließlich die Informationsmöglichkeiten <lcr 
Offentlichkeit iihcr Umwcltsclmtzvcrcinharungen :zwischen 
Staat und Unterw.:hmcn(sverbii11Jc11). 1

"! 

Die <lcmokra tisehc Perspektive verlangt aber va einen 13lick 
auf die Erzeugung von Umweltrecht. In letzter Zeit sind dabei 
verstärkt die privat erzeugten technischen Normen ins Be
wußtsein gcrüekt. Ilicr wird vieles beklagt: <laß unter <lcm 
Deckmantel der Behandlung von technischen Fachfragen po
litische Bntsc!H.!idungcn - etwa über die Zumutbarkcit von 
Belastungen - getroffen, Ucgründungcn für Normen aber 
nicht gegeben werden; daß über <lic Internationalisierung die 
Repräsentativität und Öffentlichkeit des nationalen Normcr
zcugungsvcrfahrcns verloren gehe; daß wirtschaftliche Inter
essen zu stark vertreten seien uii mehr. 103 Die Vorwürfe enthal
ten zwar einen wahren Kern, bcrüeksichtigcnjcdoch zu wenig, 
JaL� Normcn nicht vo11 seihst, sondern crsl durd1 slaallit.:!1<.: 
Anerkennung verbindlich werden; sonst begründen sie allen-

99 Vgl zß VwSlg 13.798iV1993; VwGII 28.2.1996, 95/07 /0098 = RdU 
1997, 83 mit Anm Raschuucr; auch im UVP-Vcrfahrcn seihst giht es Lücken: 
vgl zB VwGII 23.10.1995, 95/10/0081 = HdU 19%, 12-1; 17.1.1997, 96/07/ 
0228 = RdU 1997, 80 jeweils mit Anm Rasehaucr. 

100 Oazu 1-B Sclmcdl, llcgclungsJcfizitc der Liin<lcr im Umweltinformations
bereich, RdU 1997, 68; 

101 Vgl zB Bn.im1cr/Sclmcdl, Trinkw:isscr<latcn und Umwcltinform:itions
gcsctz, ÖJZ 1996, 654. 

102 Zu entsprechenden \'orstcllungcn <lcr EG-Kommission La11b1_-r (F� 52). 
IOJ Vgl zB die Diskussion aus deutscher l'crspckti\·c bei Schulte, Verfas

sungsrechtliche Beurteilung der Umweltnormung, in: Rcngcling (FX 31) 
165; Schmidt-l'rc11B, l'ri\'atc technische Regelwerke - Rechtliche unJ politi
sche Fragen, in: Klncpfcr (F� 7'2) 89. 
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falls ,,;derlcghare Vermutungen. JIM \Vas aber va auffallt, ist
<las Mii.�vcrhültnis, in <lcm diese Vorwürfe zur Hinnahme des
Standardreehtserzeugungsverfahrens im Umweltbereich, �.er
Erlassung von Verordnungen, stehen: Dieses b_Icibt, was O�
fcntlichkeit und Repräsentativität anbelangt, hmter dem pn
va tcn Normcrzcugungsvcrfahrcn ja zurück. Geht es also um
die Verbesserung der demokratischen Qualitiit der _Rec?t•
setzung, dann ist wohl die Verordnungserlassung der ncht1gc
Ansatzpunkt. Angesichts der im Umweltrecht beso�dcrs �ch�v�
dicn Determinicrungskraft <lcs (;esetzcs sollte .1cdentalls �n
wichtigen Füllen <las Verfahren der Vcror<lnm_1gsgcl�ung �1�
1run<llcgcn<lcn demokratischen Tugenden der Offcnthchkc1ts
�n<l damit auch Oppositionsbeteiligung, <lcr Transparc�z __ und
<lcr Zuordenharkcit von Verantwortung sichcrstcllcn.100 ��r
Einzelheiten, ctw:.1 <lie konkrete Abgrenzung der hete�h
gungspflichtigen Verordnungen oder über �-ic N�twcndig:
kcit, Verordnungen auch zu begründen, lai�t sic_h dab�1
durchaus streiten. Unverzichtbar ist mE aber, <laß die Bctc1-
ligungsmöglichkcit über einzelne Gruppen hinausr�i��t �nd
die Einhaltung der Verfahrensregeln auch Reehtma�'.gkc1ts
voraussctzung der Verordnung wird. Mit einem 13ctc1�!!}ungs
rceht nur der gesetzlichen beruflichen Vertrct�ngcn .. oder
einer nach wohl herrschender Meinung ohne :folgen f�� den
Bestand der Verordnung ignoricrharcn Pflicht zu� Anhor�ng
der beteiligten Kreise nach deutschem Mustcrw7 1st es mcht
getan. Selbstverständlich bedeutet <lies Zeitverzögerungen;

1o◄vgl zB VwGll 28.1.1996, 95/07/0085 = H.dU 1996, 194; 23.5;1996,
96/07/0013 = H.dU 1997, 39; OGII 18.12.1996, 7 Ob 2�26(96 =

_
RdU 19�7, 

140· Beispiele für staatlich anerkannte und damit \·erbmdlichc ;\ormcn b1c
', " ·., V -"'11 "7 „ 1''>96 94/05/0325 = H.dU 1997, 39; 28.3.1996, 95/ tcn ua,.,c,.,cn wu - .-. 

07/0182 = H.dU 1997, 39. . , k · 10, zu ausl:imlischcn Vorbildern und Vorschl:igcn zll l'1'.1ulcr, bxc �t1v� :--:ormsctzung in Jen Vereinigten Staaten \·011 Amerika und m der BunJesrc
puhlik IJcutsdilanJ (l ')IJS); /·h11ikc11l,cr_i!cr, Umweltschutz Ju_r�h llechtsvcr
ordnung. tinc rcchtsn:rglcichcnJc Umtcrsuchung Jcr _lktc1hgu:1f :1'.1 _der
Umwcltschutz-\"crorJuuui;sgchung in IJcutschlanJ u1,J K:maJ:i (1 'JJ7), § 16 
UGB-KomE (FN 98) 116, 480 f. 

t0t, So zB § .1 Abs 3 LH.G-K. . . _ , .. 101 Vgl zll § 51 dt lllmSchG unJ Fnmkc11bcr;!_cr (r;\ 10::,) 1 J.l II mwN. 
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wenn \\fr Demokratie aber mindestens so ernst nehmen wie
private Normungsvcrcinc, sollten wir sie in Kauf nehmen.

C. J(oclifikation des Umweltrechts

Das Umwcltrc.:clit ist mittlerweile zu c.:im;m im großen unt.l
g�mzcn rcc.:ht guc abgrenzbaren Rechts ;cbict mit weithin an
erkannten Grundprinzipien �cworden. Andcrcrscics be. tcbt
es aus t:incr kaum übcrblit:kbnrcn Vit:lz;i11I von zcrsplictcru.:n,
einan<lcr übcrfappcndcn un<l ;(1' \\i<lcrsprüchlichen R gelun
gen. Das sind nacl.igcra<lc klassische \usgangsbcdingungcn
für eine Kodifikation. Kodifik::stionsaufrufcn wird all rdings
schnell unterstelle sie dienten nur der BcfriedJgun,; aJrndcmi
schcr Ik<liirfnissc na1.:h Rcchts:islhctik. Dcshalb sciun hier
sUchworr.irlig cinigc pralctischc ort.cilc angeführt, die im
übri icn aw.:h aus rechtsstaatlicher untl demokratischer Siehe
\\iehrig si n<l: 

Kodifikation bedeutet zunächst Deregulierung im unmit
telbaren 'inn, also Beseitigung \'UnHcgclungcn. \Vir brauchen
nicht eine \ iclzahl von Vorschriften etwa zu vcrschi denen
Typen von Genehmigungsverfahren, zu Partcistcllun •cn, naoh
trüglidicn \uflagen unJ crhältnismäßigkeit, über i\ufsi hts
instrumcnte unJ Verantwortlichkeit und vieles arn.Jcrc meh r. 

\\cnn man hi<.:r jeweils eine allgcmcine l{c14elung trifft h111n
man die anderen streichen. 

Kodifikation bedeutet zu•IJcich Be •citigung von\\ iclcrsprii
ehcn. Daß di ·s angesichts de· heutigen Zustande. des lrn
wcltr ehcs notwendig ist, bedarf keiner Erläutcrun •. 

l(oclifikation bedeutet damit grüLkn: Zu,�;in 1 1ichkcit und
Übcrschaubarkcit <les Recht·. Das vcrbcss •rt seine Lcmbar
keit und erhöht seine ßckannthcic seine Akzcprnnz und seine
Vollzugswuhrs<.:heinlichkcit. Damit werden auch die lnvcstiti
onssiehcrhcic c.kr Unternehmen crhüht, die Bcscbleurugunf;
von GcnchmJ�ung1, •erfahren em1öglit:ht und die l{cchtsschurz
instunzen cmlaster. 

Kodifikation hat disziplinierende Effekte auf Gesetzgebung
und Rechtsanwendung, weil beide dann unter Systemzwang
stehen, Jcr ein Abweichen vom Allgemeinen siehtbar und da-
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mit weniger gut vertretbar macht. Gleichzeitig wird damit ein 
Bezugsrahmen für Systemgerechtigkeit geschaffen und somit 
die Normenkontrolle erleichtert. 

Kodifikation verbessert schließlich auch die Voraussetzun
gen für einen sinnvollen Umgang mit internationalen und 
gcmcinschaftsrcchtlichcn Entwicklungen. Zum einen wird 
dann leichter erkennbar, welche Effekte vorgeschlagene oder 
beschlossene Maßnahmen auf internationaler oder EG-Ebene 
überhaupt auf das österreichische Recht hätten oder haben; 
Jas ist wichtig sowohl für eine angcmcsscm.: üstcrrcichischc 
Vcrhan<llungsposition als auch für die korrekte Umsetzung 
beschlossener Vorgaben. Zum anderen läßt sich im Rahmen 
einer Kodifikation auch der „integrative", mc<licnübcrgrcifcndc 
Ansatz des europäischen Umweltrechts besser verwirklichen. 

l�inc Kodifikation hat also viele V<1rtcilc. Allerdings stellt sie
, inhaltlich wie politisch, gerade in einem Bundesstaat, außer

ordentlich anspruchsvolle Aufgaben; sie Hißt sich auch wohl 
kaum in einem Schritt verwirklichen. Doch müßte mit einem 
solchen Vorhaben auch nicht bei Null begonnen ,vcrdcn. So 
existieren ja bereits Vorarbeiten zu einem einheitlichen �
lagcnrccht, 108 und Kodifikationsbcmühungcn gibt es auc� m 
anderen Ländern; 109 herausragend sind dabei die Vorschlage 
zu einem deutschen Umwcltgcsctzbuch. 110 Nichts spricht 

10" ZB Jfosd1u11cr, Für ein einheitliches Umwcltanl:1gcnrccht, fü!U 1996, 
159 mwX; \Vinncr, Deregulierung im Wirtschaftsrecht (l ')96); \Vim1cr, Dere
gulierung im Anlagenrecht, ZtV 1996, 801; U mwcltbumlcsamt (l lr�g), �fate
rialicn zum Immissionsschutz im Bctrichsanlagcnrccht (1997); Sc:hwur:xr 
(llrsg), Die JJcschleunigung ,·on Bctrichsanlagcngcnchmigungcn (1997); 
Entwurf des B�twA zu einem BctricbsanlagenG, GZ 15.875/80-l'r/7 /97; dazu 
Miülcr, Der Vorschlag eines Bundesgesetzes, mit dem der Schutz der Umwelt 
vor Auswirkungen ,·on lJctriebsanlagcn geregelt wird (Bctrichs:mlagengesctz), 
RdU 1998, 159. 

109 Eine Kurzübersicht findet sich im UGB-KomE (FX 98) 77 ff; zu Fra�k
reich V�ouroux, Die Kodifikation des Umweltrechts in Frankreich, DOV 
1995, 754. __ 110 UGß-KomE (FN 98); dieser Entwurf einer Saclwerstiindigenk�mm�ss1on
besteht aus 775 Paragraphen, rund 1200 Seiten Erliiutcrung scmic cmer S}nop
sc mit dem geltenden Recht und den Bestimmungen eines Professorenentwurfs 
zu einem Allgemeinen und Besonderen Teil eines Umwcltgesctzhuchc�: 
.h"loqifcr/Ki111WRcl1/Jimlcr/Sd1111ült-l1Ll111w111, Umwcltgesctzhuch - i\llgcme1-
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dagegen, <laß wir uns <lic dabei gewonnenen Erkenntnisse und 
Erfahrungen zunutze machen - und gleich damit beginnen. 
Auch in Zeiten einer ökologischen Gegenreformation bleibt 
im Umweltrecht also genug zu tun. 

ncrTeil ( l 'J'JO) 11nd.larass/J(/oi:pfcr uu, -· mwcltgcsc;tzhud1 - llcsondcrcr Teil 
(19?4), die i:im;_ Grun<llaJ!c des Kommissionsentwurfs bildeten; eine Kurz
übersicht J!iht K/(1(:rifcr, Umwcltrccl1t� (19?8) RZ •I () ff; zum Entstchungspro
zcß und Jen :'-lotin:n '"/!l <lic auf S 72 F:--: 1 des UGl3-J,i;omE angegebene 
Literatur; nutlcrdcm zl.l K/oepjer/J<imiC,!Reh/Jindcr/Sclm1 idt-.1ßmar111, Zur 
Kodifizierung des a!Jgcmcincn 'lcils cinc.s Umwclt!!csctzhuchcs (UGB-AT). 
DVlll 1991, JJ'J; l\1m:n/<!r, Zur Kodifikation lies UmwclLrcchts in einem L"m
wcltgcsctzbuch, DÖV 1995, 745; A Schmidt (llrsg), Das Umwcltrcchc d ·r 
Zukunft. Kritik und \urcguntcn für ein Un1wcltgcsetzbuch (1996); Send/er. 
Stand der Üb clcgun)!cu zum L"mwcltgcsetzhuch,. :\ w1/, 1996, l l '15; Scncllcr, 
Umwcltgcsctzhud1 11111.I Umwcltsd1utz. Xcuc Justiz 19')7, 506. Vgl auel, 
l'L'i11c, Kodifik:itiun Jcs lJ,llldcsumwcltrcchts ( 199(,). 
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Vorwort 

Fragen der Rechtsgestaltung, nach geeigneten und in der 
Sache passenden rechtlichen Handlungs- und Organisations
formen oder nach gcgcnstandsadäquatcn Regelungstechniken 
werden von der Rechtswissenschaft in Österreich nur am Ran
Je aufgegriffen. Dieser Befund kontrastiert in auffölligcr\Vcisc 
mit dem U111sla11J, Jaß vick .lurislc11 i11 rcchtsgcstaltcndcn 
Funktionen tütig und dort tagtäglich mit <lern Problem kon
frontiert sin<l, in unterschiedlichsten Sachbereichen für <lic 
Umsetzung politischer Regelungsziele die sacha<lüquatcn recht
lichen Umsetzungsmechanismen und -instrumentc finden zu 
müssen. Sie \\'enlcn dabei von <ler llcchtswissenschaft, sowohl 
was ihre Ausbildung, als auch was die wissenschaftliche Unter
stützung durch Aufzeigen von Möglichkeiten und Alternativen 
anlangt, allein gelassen. Dies verwundert um so mehr, als der 
Innovationsbedarf im Bereich rechtlicher Handlungs-und Or
ganisationsformen und die Notwendigkeit neuer Regelungs
zugänge allenthalben betont wird. 

Die praktisch tätigen Lcgistcn können <las Problem allein 
kaum bewältigen. Gesetzesvorhaben stehen weitgehend un
ter dem Diktat tagcspolitischcr Bedürfnisse. Probleme wer
den anlaßfallbczogcn und punktuell gelöst. Der Gesetzgeber 
läuft oft gesellschaftlichen Entwicklungen hinterher un<l ist 
bloß bemüht, allzu unliebsamen Auswirkungen punktuell 
gegenzusteuern. Damit bekämpft er Symptome, wo Regulie
rung von Ursachen notwendig w�irc. Kongruenz und Geschlos
senheit rechtlicher Teilsysteme gehen verloren bzw lösen sich 
auf. Ilintcr einer Flut von Einzelfallbestimmungen läßt sieh 
nur mehr mit Mühe die Fiktion eines Regelungszusammen
hangs aufrechterhalten. Damit gehen aber auch grundsiitzli-




